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Planungs- und Umweltausschuss (Entscheidung) 10.02.2016 Ö

Beschlussvorschlag:
Der Planungs- und Umweltausschuss wird gebeten, zu beschließen:

1. Der Beschluss über die Planung und den Bau der Stadtstraße Nord wird auf die Sitzung des 
Planungs- und Umweltausschusses am 02.03.2016 vertagt.

2. Die Planung der Stadtstraße Nord ist bis dahin wie folgt zu überarbeiten:

a. Es sind die zu Grunde zu legenden Verkehrsmengen und ihre Herkunft (Verlagerung von anderen 
Straßen, Quell- und Zielverkehr) darzustellen. Dies ist für die einzelnen Abschnitte der Stadtstraße 
Nord jeweils separat nachzuweisen. Die Schwankungsbreiten, die durch eine "Pförtnerung" zu 
erzielen sind, sind ebenfalls darzustellen.

b. Der Radverkehr auf der Stadtstraße Nord soll entsprechend den ursprünglichen Planungen (s. 
Drucksache 17336/14) und den Hinweisen des ADFC (s. Anlage 1) auf einem Radfahrstreifen auf der 
Fahrbahn geführt werden.

c. Die Einmündung der Stadtstraße Nord in den Bienroder Weg ist so umzugestalten, dass die 
bestehenden Bäume am Bienroder Weg erhalten werden. Dabei sind die Vorschläge der Initiative 
"MoVeBS" ("Mobilität und Verkehr in Braunschweig") zu berücksichtigen (s. Anlage 2). 

d. Auf den Bau des Abschnitts zwischen Mittelweg und Hamburger Straße wird vorerst verzichtet, die 
Verkehrsentwicklung wird beobachtet und nach Bedarf durch den Planungs- und Umweltausschuss 
eine neue Entscheidung herbeigeführt.

e. Der Anschluss der Stadtstraße Nord an den Mittelweg ist entsprechend den zumindest vorläufig 
geringeren Verkehrsmengen reduziert zu gestalten.

f.  Die Kreuzung der Stadtstraße Nord mit der Spargelstraße ist als aufgepflasterter Platz mit 
Aufenthaltsqualität für Fußgänger/innen zu gestalten.

3.  Die Stadtstraße Nord wird nicht zu einer Kreisstraße, sondern eine Gemeindestraße mit  
Erschließungsfunktion für die Anlieger. Für die Umlage der Kosten wird die 
Straßenausbaubeitragssatzung angewendet. Unbillige Härten sind entsprechend § 15 dieser Satzung 
zu vermeiden.

Begründung:

Wie in der Vorlage der Verwaltung zum Planungs- und Umweltausschuss am 11.02.2015 (DS 
17336/14)zutreffend dargestellt wurde, wird die Umsetzung des neuen Baugebietes abschnittsweise 
erfolgen. Dem entsprechend ist es auch sinnvoll, die Erschließung den jeweiligen Erfordernissen der 
Bauabschnitte anzupassen und nicht bereits jetzt einen Planfeststellungsbeschluss über die gesamte 
mögliche, aber zumindest kurzfristig nicht erforderliche Straßenführung herbeizuführen. Um hier den 
zukünftigen Gestaltungsspielraum nicht unnötig einzuschränken, soll wie im Februar letzten Jahres 
einstimmig beschlossen, abschnittsweise vorgegangen werden.
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Ein wichtiger Aspekt der Erschließung ist die Beteiligung der Anlieger an den Kosten der 
Straßenbaumaßnahme. Da an dieser Stelle ja bereits öffentlich gewidmete Straßen bestehen und 
keine grundsätzlich neue Ersterschließung eines bisher unerschlossenen Gebietes erfolgt, gibt es 
keinen Grund, die Kosten nicht nach der Straßenausbaubeitragssatzung zu verteilen. Diese Satzung 
sieht die Vermeidung unbilliger Härten ausdrücklich vor, ermöglicht eine Ratenzahlung, Stundung 
oder sogar einen Verzicht auf die Kostenbeteiligung. Dieses Instrument erscheint ausreichend 
geeignet, um Anlieger, die zurzeit keine Neubaumaßnahmen planen, nicht zu überfordern.

Anlagen: 
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Sehr geehrter Herr Leuer, 
 
der ADFC Braunschweig verfolgt die Stadtentwicklung im nördlichen 
Ringgebiet mit besonderem Interesse. Das Rahmenkonzept sowie die 
Ergebnisse des städtebaulichen Wettbewerbs versprechen eine hohe 
Lebensqualität des Quartiers, nicht zuletzt durch die vorbildliche 
Berücksichtigung des Radverkehrs. 
 
Diese Vorfreude wird nun etwas getrübt: Die dem PlUA vorgelegten Pläne für 
die Stadtstraße Nord können aus unserer Sicht die hohen Erwartungen nicht 
erfüllen. Insbesondere stellt sich uns die Frage, warum in keiner der 
Varianten eine Führung des Radverkehrs auf der Straße vorgesehen ist, 
bspw. in Form eines Schutzstreifens. Neben Sicherheits- und 
Flexibilitätsvorteilen würde dadurch vor allem auch eine konsistente 
Radverkehrsführung erreicht, die an die Änderungen im Mittelweg und im 
Bienroder Weg anknüpft.  
 
Nach unserer Einschätzung sind Schutzstreifen mit den geplanten Breiten 
realisierbar. Die schmaleren Schutzstreifen (1,50 m Breite gegenüber 2,00 m 
Breite beim Radweg) erlauben breitere Fahrbahnen von mindestens 7,00 m, 
so dass Fahrzeuge auch im Begegnungsfall mit ausreichend Sicherheits-
abstand überholen können.  
Die prognostizierten Verkehrsmengen konnten wir der Beschlussvorlage nicht 
entnehmen. Insofern bitten wir Sie, diese Information dem PlUA für die 
Beschlussfassung zur Verfügung zu stellen und die Folgerungen für eine 
Variante mit Schutzstreifen darzulegen. 
 
Falls eine Führung des Radverkehrs auf der Fahrbahn nicht möglich ist, 
schlagen wir im Rahmen des vorgelegten Entwurfs zwei Änderungen vor: 

• Um ein flüssiges Linksabbiegen am Kontenpunkt mit dem Mittelweg 
zu ermöglichen, sollte der Übergang zum Schutzstreifen in beide 
Fahrtrichtungen vor die Aufweitung der Knotenpunktzufahrt 
vorgezogen werden (s.a. ERA Nr. 4.4.9). 

• Beim Knotenpunkt mit dem Bienroder Weg sollte auch eine 
Möglichkeit zum direkten Linksabbiegen eingerichtet werden. 

08.02.2016 

Stadt Braunschweig 
Stadtbaurat Heinz-Georg Leuer 
Per Email 
 
Kopie:  FBL 66/ Klaus Benscheidt 
 Radverkehrsbeauftragter Dirk Heuvemann 
 Ratsfraktionen 
 

ADFC-Position zum Neubau Stadtstraße Nord 
Sitzung des Planungs- und Umweltausschuss (PlUA) am 10.02.2016,  
TOP Ö5 
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Wir würden uns freuen, wenn Sie unsere Anregungen im weiteren 
Planungsprozess aufgreifen, und stehen für Rückfragen gerne zur Verfügung. 
Die Ratsfraktionen erhalten in Hinblick auf die Sitzung am 10.02.2016 eine 
Kopie des Schreibens. 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
 
 
Alexander Hauk 
Arbeitsgruppe Sicherheit & Verkehr 
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